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Aus der Gemeinderatssitzung vom 30.07.2025 
 
 
TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfä-

higkeit 

 

1. Bürgermeisterin Liebermann eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Gemeinderatssitzung 
und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie Beschlussfähigkeit fest. 

 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung 

 

Das Protokoll der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung ist allen Gemeinderatsmitgliedern 
zugegangen. Nachdem keine Einwände erhoben werden, lässt 1. Bürgermeisterin Nina Lie-
bermann über das Protokoll abstimmen.  

Beschluss: 

Das Protokoll der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung wird genehmigt.  

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

 

TOP 3 Errichtung einer Agriphotovoltaikanlage mit Energiespeicher auf der FlNr. 884 Gem. 
Schottenstein  

Johannes Stahl beabsichtigt, auf der FlNr. 884 Gem. Schottenstein eine Agriphotovoltaikan-
lage mit einer Fläche von 3,893 ha zu errichten. Dem Vorhabensträger wird das Wort erteilt. 
Er erörtert das Projekt.  

Auf dem Gemeindegebiet wurden insgesamt Zusagen für PV-Flächen in Umfang von rd. 18 
ha vom Gemeinderat erteilt. Ausgehend von einer Gesamtfläche von 30 ha, stünden damit 
noch rd. 9 ha noch zur Verfügung. Folgende Projekte wurden in den letzten Jahren im GR 
behandelt: 

Flurstück Fläche in ha GR-Beschluss Punktzahl Datum 

Schottenstein 
FlNr. 1503 

11 zugestimmt 12 07.10.2020 

Welsberg FlNr. 
403 und 404 

10,7 abgelehnt 8 05.05.2021 

Solarpark Schot-
tenstein 

15,7 abgelehnt 8 15.09.2021 

Kaltenbrunn 
FlNr. 979 

4 zugestimmt 9 15.09.2021 

Herreth FlNr. 
159 und 161 

3 zugestimmt 10 22.06.2022 

Welsberg-West 15,7 abgelehnt 8 13.09.2023 

Lahm-Nord 13,8 abgelehnt 8 13.09.2023 
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Tobias Reblitz ist wegen persönlicher Befangenheit von Beratung und Beschlussfassung 
ausgeschlossen. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat stimmt der Geeignetheit der beantragten Fläche für eine Nutzung als 
Agriphotovoltaikanlage zu. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 12 
Nein-Stimmen: 0 

 

TOP 4 Bekanntgaben der Verwaltung 

 

Der Marktgemeinderat von Rattelsdorf hat in seiner Sitzung vom 24.04.2025 den Billigungs- 
und Auslegungsbeschluss für die förmliche Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung für den 
Flächennutzungsplanänderung „Firma Röckelein“ beschlossen. Die Gemeinde Itzgrund er-
hebt als Trägerin öffentlicher Belange gegen die Planungen der benachbarten Kommune 
keine Bedenken.  

In Bodelstadt fand auf Anregung von Anliegern eine Verkehrsschau statt. Vorangegangen ist 
eine Blindmessung der gefahrenen Geschwindigkeiten mit unserer Messtafel. Die Auswer-
tung hat gezeigt, dass aus Richtung Seßlach kommend die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 
58 km/h liegt und 85% der Fahrzeuge langsamer oder maximal 71 km/h fahren. Aus Rich-
tung Kaltenbrunn kommend liegt die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 50 km/h, 85% fahren 
langsamer oder maximal 58 km/h. Seitens der unteren Verkehrsbehörde wird nun angedacht 
aus Seßlach kommend Schilder, die auf querende Fußgänger hinweisen anzubringen und 
die Geschwindigkeit bereits vor dem Ortsschild schon auf 70 km/h zu begrenzen. Die Ge-
meinde wurde aufgefordert, die Hecke im entlang der Ortsdurchfahrt und Bushaltestelle auf 
maximal 80 cm Höhe, gemessen von der Fahrbahn, herunterzuschneiden, damit auch Kin-
der in diesem Bereich von den anderen Verkehrsteilnehmern schneller und besser wahrge-
nommen werden können. Die nur mit Pfosten abgesperrte obere Einfahrt zu den Anliegern 
am Dorfplatz soll so verschlossen werden, dass sie nicht mehr von Fußgängern genutzt wer-
den kann. Als einzige Querung sollte von den Fußgängern der Bereich der Bushaltestellen 
auf Höhe der „Stadthalle“ mit dem angrenzenden Fußweg genutzt werden. Die Anlieger wur-
den aufgefordert, ihre Hecken zurückzuschneiden, um die Sicht zu verbessern. 

 

TOP 5 Informationen zu laufenden Baumaßnahmen 

 

Die Firma Elektro-Langguth wurde mit der Umrüstung der Beleuchtung auf LED in den Klas-
senräumen und Nebenräumen der Oskar-Schramm-Schule beauftragt. Die Arbeiten sollen 
noch in den Sommerferien fertiggestellt werden. 

Der Ausbau des Kindergartens verzögert sich, insbesondere durch den notwendig geworde-
nen Abbruch des gesamten Deckenaufbaus. Die Zeit konnte leider nicht, wie erhofft, wieder 
reingeholt werden. Die Installationsarbeiten sind fast vollständig abgeschlossen. Derzeit wird 
die Bodenheizung im Flur und den Sanitärräumen verlegt, ab 5. August soll der neue Estrich 
eingebracht werden. Die Fertigstellung der Sanierung ist derzeit für Mitte bis Ende Oktober 
angedacht, falls es nicht noch zu weiteren Verzögerungen kommt. 

Die Baumaßnahme in der Rathausstraße läuft wie geplant. Die Spielgeräte können beauf-
tragt werden. 
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Am heute stattgefundenen Termin mit dem WWA und der Fa. Baur Consult wurde das Vor-
gehen beim Ausbau des Brunnens II in Kaltenbrunn besprochen. Ende dieses Jahres soll die 
Genehmigungsplanung vorliegen, so dass spätestens Anfang 2026 die Ausschreibung erfol-
gen kann. Der Ausbau soll allerdings auf Grund der notwendigen Witterungsverhältnisse im 
Herbst 2026 beginnen. 

Ein Termin mit dem WWA zum weiteren Vorgehen in der Mischwasserbehandlung findet 
Mitte August statt, die Genehmigungsplanung der Kläranlagensanierung wird bereits von 
Steinbacher Consult bearbeitet. Eine Sitzung des Zweckverbands, in der dann auch der 
Haushalt beschlossen werden kann, ist für Oktober angedacht. 

 

 

TOP 6 Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungsplans mit integriertem Grünord-
nungsplan "Büdenhof" sowie 6. Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelver-
fahren 

 

I. Beschlussmäßige Prüfung und Würdigung über die Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Von den angeschriebenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie Nachbarge-
meinden haben zur Änderung des Bebauungsplanes Ihre Zustimmung erteilt: 
o Bayernwerk Netz GmbH – Erdgasversorgung  
o Bergamt Nordbayern  
o Luftamt Nordbayern 
o Regionaler Planungsverband Oberfranken-West  
o Deutsche Telekom Bayreuth  
o Gemeinde Großheirath  
o Markt Rattelsdorf  
o Markt Ebensfeld  
o Gemeinde Untermerzbach  
 
Von den angeschriebenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde geantwortet 
und Anregungen und Bedenken vorgebracht: 
o Regierung von Oberfranken  
o Landratsamt Coburg inkl. Gesundheitsamt  
o Staatliches Bauamt Bamberg  
o Wasserwirtschaftsamt Kronach  
o Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach  
o Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung  
o Bayernwerk Bamberg  
o Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern  
 
Die Beteiligung der Bürger wurde im Amtsblatt der Gemeinde Itzgrund am 01.11.2024 für die Auslege-
zeit vom 04.11.2024 bis 06.12.2024 veröffentlicht sowie wiederholt am 10.01.2025 für die Auslegezeit 
vom 13.01.2025 bis 14.02.2025. Während der Auslegezeit für die Beteiligung der Bürger ging keine 
Stellungnahme ein.  
 

I.1 Regierung von Oberfranken – SG 32 Baurecht 
FNP und BPL: 

„Die Auslegung im Rahmen der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung entspricht nicht den 
Vorgaben des § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB n.F. Dieser sieht vor, dass die Planunterlagen 
mit der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer eines Monats, mindestens 
jedoch für die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die 
Dauer einer angemessenen längeren Frist vorrangig im Internet zu veröffentlichen sind 
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und nur zusätzlich eine oder mehrere andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkei-
ten zur Verfügung zu stellen sind. Die Bekanntmachung macht den Eindruck, als ob die 
alte Rechtslage angewendet worden wäre, da u.a. die Papierauslegung als vorrangig be-
schrieben ist. Die Auslegung ist damit zu wiederholen.“ 

 

„Aufgrund des Hinweises von Frau Schreiweis im November 2024 wurde eine Berichti-
gung hinsichtlich des Hinweises der Veröffentlichung im Internet vorgenommen: Darauf-
hin wurde die öffentliche Auslegung noch einmal bis zum 14.02.2025 verlängert. Nach-
dem in der verlängerten öffentlichen Auslegung keine Stellungnahme einging, wurde der 
ursprüngliche Umstand, dessen Auslegungsfrist am 06.12.2024 endete, mit der neuen 
Auslegungsfrist verlängert bis zum 14.02.2025 geheilt.“ 
 
BPL: 
„Es wird empfohlen, in den textlichen Festsetzungen neben der Zweckbestimmung des 
Sondergebietes auch festzusetzen, welche Anlagen zu welchem Zweck innerhalb des 
Sondergebietes zulässig sein sollen.“ 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. In den textlichen Festset-
zungen werden neben der Zweckbestimmung des Sondergebietes auch die Anlagen 
festgesetzt, welche innerhalb des Sondergebietes zulässig sein sollen. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.2 Regierung von Oberfranken – SG 34 Städtebau 

„Im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB zur Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans "Büdenhof" mit paralleler 6. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Itzgrund macht das SG 34 Städtebau der Regierung von Oberfran-
ken folgende Anregungen und Hinweise: Eine private Investorin beabsichtigt die histori-
sche landwirtschaftliche Hofstelle Büdenhof 1 im Ortsteil Büdenhof zum "naturnahen 
Wohnen mit Pferden, Seminare mit Outdoor sowie Ferienunterkünften" umzunutzen. 
Geplant ist der Umbau bestehender Gebäude sowie die Errichtung weiterer Wohn- und 
Stallgebäude. Der Geltungsbereich mit rd. 2,6 ha umfasst neben den bestehenden Ge-
bäuden der Hofstelle (Wohnhaus, Scheune, Pferdestall, Nebengebäude) auch angren-
zende Teich- und Wiesenflächen. Um die Umnutzung planungsrechtlich vorzubereiten, 
stellt die Gemeinde Itzgund einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf und beab-
sichtigt, die Flächen als Sonstiges Sondergebiet gem. § 11 Abs. 2 Bruno festzusetzen. 
Der Flächennutzungsplan, welcher bislang den Geltungsbereich als Flächen für die 
Landwirtschaft darstellt, soll im Parallelverfahren geändert werden. Geplant ist u.a. eine 
Darstellung als Sonderbaufläche. Gem. Begründung, S. 4, Abschnitt 0.3 "wird ein Vorha-
ben- und Erschließungsplan Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplans". 
Die Beurteilung des Vorhabens und die Bewertung der Auswirkungen wäre einfacher, 
wenn die konkrete Vorhabenkonzeption, zu deren Umsetzung sich der Vorhabenträger 
verpflichtet, bereits Bestandteil wäre. Entgegen des Beschlussvorschlags der Abwä-
gung wurde die Begründung nicht um Folgekosten für die Gemeinde, die Auswirkungen 
der Umnutzung auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb sowie die Rege-
lungsinhalte des Durchführungsvertrages ergänzt. Wir bitten um Ergänzung. Geplant ist 
die Festsetzung eines Sonstigen Sondergebietes gem. § 11 Abs. 2 BauNVO. Gem. 
BauNVO sind die Zweckbestimmung die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. 
Außer der Benennung "Wohnen und Arbeiten mit Tieren" erfolgte bislang keine weitere 
Festsetzung der zulässigen Nutzungen. Hier halten wir eine Ergänzung für dringend er-
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forderlich und bitten die zulässigen Nutzungen klar darzulegen. Wir bitten die Festset-
zung der GRZ zu überprüfen. Bei einer Sondergebietsfläche von 8.682 m² und einer 
GRZ von 0,2 wären somit 1.736 m² überbaubar. Die überbaute Fläche der Bestandsge-
bäude beträgt jedoch bereits aktuell rund 2.000 m², so dass es hier keine Entwicklungs-
möglichkeit gibt.“ 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. Es wird festgestellt, dass 
die konkrete Vorhabenskonzeption, deren Umsetzung der Vorhabenträger beabsichtigt, 
in der Begründung formuliert ist. Folgekosten für die Gemeinde entstehen nicht aus der 
Auswirkung der Umnutzung auf die angrenzenden landwirtschaftlichen Gebäude. Der 
Durchführungsvertrag wurde insofern auch nicht um Regelungsinhalte ergänzt. Ein 
Durchführungsvertrag wird zwischen Vorhabenträger und Gemeinde abgeschlossen. Die 
Zweckbestimmung hinsichtlich Art der Nutzung gem. BauNVO wird im Bebauungsplan 
dargestellt und festgesetzt. Über „Wohnen und Arbeiten mit Tieren“ werden Festsetzun-
gen der zulässigen Nutzungen im Bebauungsplan getroffen. Die zulässigen Nutzungen 
werden im Bebauungsplan klar dargelegt. Die GRZ wird von 0,2 auf 0,3 erhöht. Die Be-
rechnung des Ausgleichsbedarfs wird angepasst. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.3 Gesundheitsamt 
„Das Anwesen Büdenhof 1 wurde bisher über eine Quelle mit Wasser versorgt. Diese 
Quelle soll wegen hygienischer Mängel aufgelassen werden. Zwischenzeitlich wurde auf 
dem Grundstück Fl.-Nr.: 421/1 der Gemarkung Welsberg ein neuer ca. 30 m tiefer Brun-
nen niedergebracht und ein Pumpversuch durchgeführt. Bei diesem Pumpversuch (16. - 
17.11.2024) kam es zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels im Brunnen Jahn 
(Büdenhof 2) von 6,5 m auf 7,8 m. In Folge dieser Absenkung hatte die Familie Jahn kein 
Trink- und Brauchwasser mehr zur Verfügung und musste ihr Tränkwasser für mehrere 
Tage über einen Tank, welcher von der Feuerwehr befüllt wurde, beziehen. Zwischen-
zeitlich wurde der Pumpversuch beendet und die Saugleitung des Brunnens Jahn tiefer 
platziert. Nachdem die beiden Brunnen offensichtlich den gleichen Grundwasserleiter er-
schließen, muss noch geklärt werden, ob das Wasserdargebot ausreichend ist, um die 
beiden Anwesen Büdenhof 1 und 2 mit ausreichend Trink- und Brauchwasser zu versor-
gen. Die Wasserqualität kann derzeit noch nicht beurteilt werden, da bisher kein Befund 
vorliegt. Aus den genannten Gründen kann hier nicht von einer gesicherten Wasserver-
sorgung ausgegangen werden.  
 
„Das Wasserwirtschaftsamt Kronach als amtlicher Sachverständiger hat zu den Brunnen 
ein Gutachten mit Datum vom 17.06.2025, Unterschrift Arnold, erstellt. Danach wird mit-
geteilt: Die Grundwasserbenutzung erschließt den sandigen Liegendton, den Hauptsand-
stein sowie die Übergangsschichten des Rhät. Rund 83 m östlich befindet sich auf 
296,93 m NHN (DGM 1) der 13,50 m tiefe Brunnen Jahn, der ein höheres (oberflächen-
nahes) Stockwerk (Lias alpha 1 bis Hauptton) nutzt. Aufgrund der rund 8 m tieferen Lage 
(288,78 m NHN DGM 1) sowie der bis in 12,50 m Tiefe reichenden Absperrung wird die-
ser oberflächennahe Grundwasserhorizont im Rhät vom Brunnen Knopp nicht erschlos-
sen. Die weitestgehende hydraulische Trennung beider Stockwerke (Leaky Aquifer) wird 
auch belegt durch den Schlusspumpversuch am Brunnen Knopp, bei dem der Wasser-
spiegel am Brunnen Jahn per Lichtlot mitgemessen wurde. Durch die 12,50 m tiefe, in 
den trennenden Hauptton reichende Absperrung des oberflächennahen Stockwerks ist er 
Brunnen Knopp wirksam vor potentiellen Grundwasser-Gefahrenquellen geschützt, ins-
besondere auch in Hinblick auf den Stallbetrieb mit Güllelagerung und geplanter Erweite-
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rung des Anwesens Jahn (Welsberg 413/0 und 421/2). Gemäß dem Vorschlag des Was-
serwirtschaftsamtes Kronach ist auf Antrag vom 16.04.2025 die stets widerrufliche be-
schränkte Erlaubnis nach § 8 WHG i.V.m. Art. 15 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) 
für das Zutagefördern von Grundwasser erteilt worden. Die beschränkte Erlaubnis soll bis 
zum 31.12.2031 erteilt werden. Der Brunnen soll nach Auslauf des Wasserrechts im Jahr 
2031 zur Benutzung zur Verfügung stehen. In der Zwischenzeit wird eine übergangs-
weise Benutzung der bisherigen Trinkwasserquelle zugestanden. Um eine gleichblei-
bende Hygiene des Trinkwassers zu gewährleisten, kam Frau Knopp mit den Vertretern 
des Landratsamtes Coburg überein, dass eine UV-Anlage für die Benutzung des Quell-
wassers nachgerüstet wird.“ 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis und billigt die beschrie-
bene Würdigung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

 
I.4 Wasserrecht 

„Zur Wasserversorgung wurde ein 30 m tiefer Brunnen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 421/1 
der Gemarkung Welsberg niedergebracht. Für den Betrieb dieses Brunnens ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis erforderlich (§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 5 WHG), die noch nicht be-
antragt worden ist. Auf die Erteilung der Erlaubnis besteht kein Rechtsanspruch. Es ist 
beabsichtigt, das häusliche Abwasser über eine Kleinkläranlage zu beseitigen. Die hierfür 
notwendige wasserrechtliche Erlaubnis (§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) ist bereits be-
antragt worden. Auf ihre Erteilung besteht ebenfalls kein Rechtsanspruch.  

„Das Wasserwirtschaftsamt Kronach als amtlicher Sachverständiger hat zu den Brunnen 
ein Gutachten mit Datum vom 17.06.2025, Unterschrift Arnold, erstellt. Danach wird mit-
geteilt: Die Grundwasserbenutzung erschließt den sandigen Liegendton, den Hauptsand-
stein sowie die Übergangsschichten des Rhät. Rund 83 m östlich befindet sich auf 
296,93 m NHN (DGM 1) der 13,50 m tiefe Brunnen Jahn, der ein höheren (oberflächen-
nahes) Stockwerk (Lias alpha 1 bis Hauptton) nutzt. Aufgrund der rund 8 m tieferen Lage 
(288,78 m NHN DGM 1) sowie der bis in 12,50 m Tiefe reichenden Absperrung wird die-
ser oberflächennahe Grundwasserhorizont im Rhät vom Brunnen Knopp nicht erschlos-
sen. Die weitestgehende hydraulische Trennung beider Stockwerke (Leaky Aquifer) wird 
auch belegt durch den Schlusspumpversuch am Brunnen Knopp, bei dem der Wasser-
spiegel am Brunnen Jahn per Lichtlot mitgemessen wurde. Durch die 12,50 m tiefe, in 
den trennenden Hauptton reichende Absperrung des oberflächennahen Stockwerks ist 
der Brunnen Knopp wirksam vor potentiellen Grundwasser- Gefahrenquellen geschützt, 
insbesondere auch in Hinblick auf den Stallbetrieb mit Güllelagerung und geplanter Er-
weiterung des Anwesens Jahn (Welsberg 413/0 und 421/2). Gemäß dem Vorschlag des 
Wasserwirtschaftsamtes Kronach soll auf Antrag vom 16.04.2025 die stets widerrufliche 
beschränkte Erlaubnis nach § 8 WHG i.V.m. Art. 15 des Bayer. Wassergesetzes 
(BayWG) für das Zutagefördern von Grundwasser erteilt werden. Die beschränkte Er-
laubnis soll bis zum 31.12.2031 erteilt werden. Der Antrag zur Errichtung einer neuen bi-
ologischen Kleinkläranlage mit einer ausreichenden Ausbaugröße für die künftigen Be-
dürfnisse, die an Abwasser auf der Liegenschaft entstehen können, wurden durch den 
Vorhabenträger über das Landratsamt eingereicht. Die Genehmigung liegt mittlerweile 
vor.“ 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis und billigt die beschrie-
bene Würdigung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.5 Bauwesen 
„Die Flächen sind im Flächennutzungsplan als “Flächen für die Landwirtschaft” (vgl. § 5 
Abs. 2 Nr. 9 Buchst. a BauGB) und nicht als Ackerflächen dargestellt. Die tatsächliche 
Nutzung (z. B. als Acker oder Wiese) wird in einem Flächennutzungsplan nicht abgebil-
det.“ 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. Die Darstellung der land-
wirtschaftlichen Flächen im Flächennutzungsplan ist entsprechend den Zeichenkonven-
tionen der Planzeichenverordnung darzustellen. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.6 Immissionsschutz 
„Auf den Grundstücken Fl.-Nrn. 411/1 und 421/1 der Gemarkung Welsberg soll ein vor-
habenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Die südliche Hälfte soll als Son-
dergebiet "Wohnen und Arbeiten mit Tieren" (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 
BauNVO) ausgewiesen werden. Das bestehende Wohngebäude bleibt Wohngebäude, 
das Nebengebäude „Fischerhaus“ am Teich soll zum Wohngebäude umgenutzt wer-
den. Eine Wohnnutzung im Fischerhaus ist aus immissionsschutzfachlicher Sicht mög-
lich. Dadurch, dass sich die Emissionsquellen des benachbarten Schweinebetriebs in-
nerhalb eines Winkels von 60° befinden, kann man von einer Überlagerung der Ge-
ruchsfahnen der Einzelquellen ausgehen. Da sich der neue Mastschweinestall knapp 
200 m zum Fischerhaus entfernt befindet, kann dieser aus unserer Sicht vernachlässigt 
werden. Somit ist der Richtwert eingehalten und eine Umnutzung zu einem Wohnhaus 
ist gerade so möglich. Im Bereich nördlich des Teichs sind bis zu drei Tiny- Häuser vor-
gesehen. Die Tiny Häuser sind aus Sicht der Unteren Immissionsschutzbehörde eben-
falls möglich. Eine Erweiterung oder Ersatz der Scheune zur Reithalle mit angrenzen-
den Offenställen, Außen- bzw. Paddockboxen ist angedacht. Außerdem ist ein Bewe-
gungsplatz geplant. Es bestehen keine Bedenken, wenn folgende Festsetzungen im 
Bebauungsplan ergänzt werden: Schädliche Umwelteinwirkungen durch Gerüche sind 
im Rahmen der rechtlichen Vorschriften zu vermeiden (z. B. durch Begrenzung der 
Tierzahlen, ausreichende Abstände zum nächst- gelegenen Wohnhaus auf der Fl. Nr. 
413, ...). Der Pferdestall und die Außenbereiche für Pferde sind regelmäßig zu reinigen 
und so zu unterhalten, dass keine erheblichen Geruchsbelästigungen entstehen kön-
nen. Ein Verschlammen ist beim Paddock beispielsweise durch eine wasserabführende 
und schnell abtrocknende Bodengestaltung zu verhindern. Bei Entstehen von deutlich 
wahrnehmbaren Gerüchen ist die betroffene Bodenschicht zu erneuern. Sobald sich bei 
Weideflächen ein Vermatschen abzeichnet, sind geeignete Gegenmaßnahmen (z. B. 
Ausweichflächen, Absperrung der Teilflächen) zu ergreifen. Für den anfallenden Mist ist 
eine entsprechend dimensionierte Lagerkapazität vorzusehen. Der anfallende Mist ist 
ordnungsgemäß zu lagern sowie einer ordnungsgemäßen Verwertung zuzuführen. Es 
sind Maßnahmen zur Staubminderung (z. B. Staubschutzhecke, Verwendung möglichst 



8 

 

staubarmer Bodenbeläge, Befeuchtung der Ausläufe bei trockener Witterung) zu be-
achten. Lichtanlagen sind dem Stand der Technik entsprechend zu errichten und zu be-
treiben. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass die Beleuchtung nur auf die ge-
wünschte Fläche beschränkt bleibt. Die direkte Einsicht auf die Strahlungsquelle von 
benachbarten Wohnungen aus ist durch geeignete Lichtpunkthöhe, Neigungswinkel der 
Leuchten, Blenden usw., zu vermeiden.“ 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. Der Bebauungsplan ist 
entsprechend zu ergänzen.  

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.7 Bodenschutz 
Gemäß der Würdigung der Hinweise zum Bodenschutz mit Gemeinderatsbeschluss der 
Gemeinde Itzgrund vom 16.10.2024 bestehen keine Einwendungen. 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.8 Naturschutz 
Alle naturschutzrechtlichen Belange sind im Bebauungsplan berücksichtigt. Es ergeben 
sich keine Einwendungen. 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.9 Verterinäramt 

Gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans und die 6. Änderung 
des Flächennutzungsplans bestehen grundsätzlich keine Einwände. Im Fall gewerblicher 
Tätigkeiten, insbesondere im Bereich tiergestützter Aktivitäten und/oder im lebensmittel-
rechtlichen Bereich ist zu gegebener Zeit das Verterinäramt nochmals unter Vorlage kon-
kreter Angaben zu beteiligen. Hinweis: Die einschlägigen Vorschriften zur Tierhaltung 
sind vollumfänglich einzuhalten. 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 
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I.10 Staatliches Bauamt Bamberg 
Zu der oben genannten Bauleitplanung haben wir unsere Stellungnahme in der E-Mail 
vom 10.10.2023 übermittelt. Das Staatliche Bauamt Bamberg, Bereich Straßenbau hat 
keine weiteren Einwände. 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.11 Wasserversorgung, Grundwasserschutz  
„Die Bohrfreigabe durch das Landratsamt Coburg bzgl. der Brunnenbohrung erfolgte 
bereits. Die Wasserbedarfsermittlungen sind noch ausstehend.“ 
 
„Im Gutachten des Wasserwirtschaftsamtes Kronach – amtlicher Sachverständiger 
vom 17.06.2025 wird unter Ziffer 3.3.3 der Umfang der erlaubten Benutzung wie folgt 
vorgeschlagen: Die Erlaubnis gewährt die stets widerrufliche beschränkte Befugnis 
auf dem Grundstück Flur-Nr. 421/1 der Gemarkung Welsberg bis zu maximal 2 l/s, bis 
zu maximal 17 m³/d und bis zu maximal 6.300 m³/a Grundwasser zu Tage zu fördern. 
Verwendung des geförderten Wassers: Das entnommene Wasser darf nur für den 
beantragten Zweck verwendet werden.“ 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis und billigt die beschrie-
bene Würdigung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 10 
Nein-Stimmen: 3 

I.12 Gewässerschutz, Abwasser 
Schmutzwasser 
„Die Abwasserbeseitigung wird derzeit über eine Kleinkläranlage realisiert. Das Schmutz-
wasser des Anwesens Büdenhof 1 soll künftig über eine neu zu errichtende Kleinkläran-
lage (Anpassung der Anforderungen an das neue Nutzungskonzept) gereinigt und an-
schließend über ein oberirdisches Gewässer (namenloser Teich) auf dem Grundstück 
FlNr. 411 abgeleitet bzw. ggf. zum Teil versickert werden. Der Antrag auf wasserrechtli-
che Erlaubnis nach Art. 15 BayWG für das Einleiten von gereinigtem Abwasser aus der 
Kleinkläranlage wurde bereits über das Landratsamt Coburg an das Wasserwirtschafts-
amt Kronach zur Bearbeitung weitergeleitet. Die gutachterliche Stellungnahme seitens 
des WWA steht noch aus. Wir möchten jedoch bereits jetzt darauf hinweisen, dass die 
Kleinkläranlage und der beabsichtigte Brunnen zur Eigenwasserversorgung einen ausrei-
chenden Abstand voneinander haben müssen.“ 
 
Niederschlagswasser 
„Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserbeseitigung ist bei nicht öffentlich entsorg-
ten Bauvorhaben durch den Grundstückseigentümer vorzunehmen. Das auf den Dach-
flächen bzw. den befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser muss ordnungs-
gemäß und unbeschadet Dritter beseitigt werden. Die flächenhafte Versickerung über 
die belebte Bodenzone hat dabei Vorrang vor der linienförmigen oder punktuellen Versi-
ckerung bzw. der Einleitung in ein oberirdisches Gewässer. Dazu muss die Sickerfähig-
keit des anstehenden Bodens überprüft werden. Für die Ableitung des Niederschlags-
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wassers ist auf folgendes hinzuweisen: Die Einleitung von gesammeltem Nieder-
schlagswasser in ein Gewässer ist eine wasserrechtliche Benutzung nach § 9 Abs. 1 
Nr. 4 WHG. Hierfür sind beschränkte wasserrechtliche Erlaubnisse gemäß § 8 Abs. 1 
WHG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) notwendig. 
Dies gilt nicht, wenn und soweit die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser 
in das Grundwasser unter die Erlaubnisfreiheit nach § 46 Abs. 2 WHG in Verbindung 
mit der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) und den Technische 
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das 
Grundwasser (TRENGW) in der jeweils gültigen Fassung fällt. Dies gilt ebenfalls nicht 
bei gemeingebräuchlicher Einleitung in Oberflächenwasser nach § 25 Nr. 1 WHG in 
Verbindung mit Art. 18 Abs. 1Satz 3 Nr. 2 BayWG und den Technischen Regeln zum 
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer 
(TRENOG) in der jeweils gültigen Fassung. In diesem Zusammenhang prüft der sach-
kundige Planer der Entwässerungsanlage, ob die Voraussetzungen für ein erlaubnis-
freies Versickern von Niederschlagswasser vorliegen. Die o. g. Technischen Regeln 
(NWFreiV mit TRENGW) grenzen dabei die erlaubnisfreie Benutzung ab und geben An-
forderungen an Planung, Bau und Betrieb der Entwässerungsanlagen vor. Falls be-
schränkte wasserrechtliche Erlaubnisse erforderlich werden, sind diese beim Landrats-
amt Coburg unter Vorlage entsprechender Antragsunterlagen in 4-facher Ausfertigung 
zu beantragen. Für die Planung der Niederschlagswasserbeseitigung wird dabei insbe-
sondere auch auf die fachlichen Vorgaben des DWA Merkblattes M 153 (Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit Regenwasser), des DWA Arbeitsblattes A 117 (Bemes-
sung von Regenrückhalteräumen) und des DWA Arbeitsblattes A 102 (Grundsätze zur 
Bewirtschaftung und Behandlung von Regenwetterabflüssen zur Einleitung in Oberflä-
chengewässer) des DWA Arbeitsblattes A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 
zur Versickerung von Niederschlagswasser) hingewiesen. Die neue Kleinkläranlage 
muss entsprechend den geänderten Bedürfnissen der Nutzung von Büdenhof 1 ange-
passt und erneuert werden. Ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 
BayWG liegt vor. Die vom Wasserwirtschaftsamt geforderte ausreichende Entfernung 
zwischen Kleinkläranlage und Brunnen zur Eigenwasserversorgung wird realisiert.“ 
 
„Die Hinweise und das Vorgehen im Umgang mit Niederschlagswasser durch das Was-
serwirtschaftsamt werden zur Kenntnis genommen. Sofern Niederschlagswässer nicht 
erlaubnisfrei abgeleitet werden können, werden entsprechende wasserrechtliche Er-
laubnisse nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Art. 15 Abs. 1 BayWG beantragt. Der Hinweis 
auf die einschlägigen Vorschriften bezüglich des Umgangs mit Niederschlagswasserbe-
seitigung wird zur Kenntnis genommen und bei der Planung beachtet.“ 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis und billigt die beschrie-
bene Würdigung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0 

I.13 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg-Kulmbach 
„Grundsätzlich verweisen wir auf unsere Stellungnahme vom 12.10.2023, Zeichen: 4612-
52-6-1. Hinsichtlich des Beschlussvorschlages zur Einbeziehung des Flurstückes 421/1 
kann aus Sicht der Agrarstruktur keine Zustimmung gegeben werden. Der benachbarte 
landwirtschaftliche Betrieb wird in seiner Entwicklungsfähigkeit stark eingeschränkt. Bei 
einer möglichen Erweiterung der Schweinehaltung werden die Geruchsimmissionen auf 
dem Flurstück 421/1 bei Betrachtung nach der derzeit gültigen VDI 3894 im südlichen Be-
reich den für Wohnbebauung im Außenbereich zulässigen Grenzwert von 20 GE über-
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schreiten. Entsprechend Art. 6 des BayLplG soll eine Zersiedelung der Landschaft ver-
mieden werden. „Die Siedlungstätigkeit soll räumlich konzentriert und vorranging auf vor-
handene Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur ausgerichtet werden.“ 
Um nicht weitere Aussiedlungen mit noch höheren Erschließungskosten zu verur-
sachen, sollten auch die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten auf diesem Standort 
in der langfristigen Gemeindeplanung berücksichtigt werden.“ 

 
„Auf Flurstück 421/1 ist keinerlei Wohnbebauung oder Nutzung geplant, die den landwirt-
schaftlichen Betrieb des Nachbarn einschränken würde. Hier sind lediglich Anlagen für 
den Reitbetrieb und die Tierhaltung sowie Pferdekoppeln mit offenen Ställen vorgese-
hen. Die hier gegenständliche Bauleitplanung für Büdenhof verfolgt den Erhalt des ehe-
maligen landwirtschaftlichen Anwesens und dessen Entwicklung dahingehend, dass 
dem Eigentümer und Nutzer für die Zwecke des Lebensunterhaltes eine gewerbliche 
Nutzung entwickelt wird, die das Anwesen nutzbar macht und diesem eine Funktion zu-
führt. Insofern steht der Anspruch des Vorhabenträgers im Vordergrund und sollte daher 
nicht durch eine vermutete künftige Entwicklung des Nachbarbetriebes beeinträchtigt 
werden.“ 

 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis und billigt die beschrie-
bene Würdigung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 8 
Nein-Stimmen: 5  

I.14 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Coburg 
„Mit E-Mail vom 30. Oktober 2024 haben Sie die Entwürfe der oben genannten Bau-
leitpläne jeweils einschließlich Begründung vorgelegt. Als Träger öffentlicher Belange 
hat das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Coburg keine Ein-
wände gegen die dargestellten Planungen. Wir möchten Ihnen jedoch einige Hin-
weise geben, die berücksichtigt werden sollten: Bei Maßnahmen mit Grenzbezug 
(bspw. einzuhaltenden Grenzabständen oder Abstandsflächen) ist eine Überprüfung 
und ggf. Wiederherstellung der entsprechenden Grenzpunkte stets anzuraten. Die 
Grenzdarstellung in der Entwurfsplanung entspricht nicht dem aktuellen Stand des 
Liegenschaftskatasters. Nach der im August 2024 erfolgten Verschmelzung des Flur-
stücks 229/5 mit dem Flurstück 411/1 ist die Grenze zwischen diesen beiden Flur-
stücken weggefallen. Daher ist die Kartengrundlage der Planungsunterlagen vom 
März 2024 zu aktualisieren. Bereits vorhandene Katasterfestpunkte der Bayerischen 
Vermessungsverwaltung scheinen durch die aus der Planung resultierenden Baumaß-
nahmen voraussichtlich nicht gefährdet zu sein. Bezüglich des Gebäudebestandes 
ist nicht sichergestellt, dass alle derzeit vorhandenen Gebäude in der Plangrundlage 
lückenlos enthalten sind. Insbesondere kleine Nebengebäude sind nicht immer ein-
messungspflichtig und deshalb nicht unbedingt in der Digitalen Flurkarte (DFK) vor-
handen. Auch können bereits errichtete einzumessende Gebäude noch nicht vermes-
sungstechnisch erfasst und damit auch nicht in der DFK enthalten sein. Zum Verfahren 
der Flächennutzungsplanänderung wird keine weiter gehende Stellungnahme abgege-
ben.“ 

 
„Bei Maßnahmen mit Grenzbezug wird ggf. die Wiederherstellung entsprechender 
Grenzpunkte, die für den Grenzbezug notwendig sind, durchgeführt. Die Kartengrund-
lage wird aktualisiert, um eine zutreffende Grenzdarstellung nach Verschmelzung der 
Grundstücke 229/5 mit dem Flurstück 411/1 darzustellen. Sofern kleine Gebäude vor Ort 
vorhanden sind, die in den Kartenbeständen nicht dargestellt sind, so werden diese im 
Kartenbestand durch vermessungstechnische Aufnahme erfasst und dargestellt.“ 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt von den obigen Anregungen Kenntnis und billigt die beschrie-
bene Würdigung. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0  

I.15 Bayernwerk Netz GmbH, Bamberg 

„Nach Einsicht der uns übersandten Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass keine zusätzli-
chen Belange unseres Unternehmens betroffen sind. Darüber hinaus verweisen wir auf 
unsere Stellungnahme vom 02.11.2023. Wir bedanken uns für die Beteiligung am Verfah-
ren und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung. Des Weiteren bitten wir Sie, 
uns auch weiterhin an der Bauleitplanung und weiteren Verfahrensschritten zu 
beteiligen.“ 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Äußerung und sieht aufgrund der Stellung-
nahme keinen Änderungsbedarf für die Planungen. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0  

I.16 Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Nordbayern 
„Der im Betreff genannte Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Büdenhof“ 
mit Flächennutzungsplan befindet sich westlich der Bundesautobahn A73 in einer Entfer-
nung von mehr als 10 km. Aufgrund der großen Entfernung sind keine Belange der Auto-
bahn GmbH betroffen. Es darf jedoch darauf hingewiesen werden, dass gegenüber dem 
Straßenbaulastträger keine Ansprüche aus Lärm oder sonstigen Emissionen geltend ge-
macht werden können.“ 
 
Beschluss: 

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Äußerung und sieht keinen aufgrund der Stel-
lungnahme keine Änderungen für die Planungen. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0  

II. Satzungsbeschlüsse 

Das in den Unterlagen zur Sitzung beigefügte Feststellungsexemplar der 6. Änderung 
des Flächennutzungsplan und das Satzungsexemplar zum vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan mit integriertem Grünordnungsplan „Büdenhof“ wurde unter Prüfung und Würdi-
gung über die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung 
der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB vom beauftragten Ing.-Büros erstellt.  

Beschluss 1: 

Das Feststellungsexemplar zur 6. Änderung des Flächennutzungsplan wird in der vorge-
legten Form gebilligt. Es entspricht unter Abwägung aller Interessen dem planerischen 
Willen der Gemeinde Itzgrund. 
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Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0  

Beschluss 2: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Itzgrund stellt unter Berücksichtigung der vorab gefass-
ten Beschlüsse die 6. Änderung des Flächennutzungsplans in der vorgelegten Fassung 
fest. Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung beim Landratsamt Coburg einzu-
holen. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0  

Beschluss 3: 

Das Satzungsexemplar zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Grün-
ordnungsplan „Büdenhof“ wird in der vorgelegten Fassung gebilligt. Dieser entspricht un-
ter Abwägung aller Interessen dem planerischen Willen der Gemeinde Itzgrund. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0  

Beschluss 4: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Itzgrund beschließt unter Berücksichtigung der vorab 
gefassten Beschlüsse den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Büdenhof“ in der vorge-
legten Fassung als Satzung, Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss im 
Amtsblatt zu veröffentlichen. 

Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen: 13 
Nein-Stimmen: 0  

 
TOP 7 Wünsche und Anfragen 

 

Matthias Schorn bringt an, dass in einem Wohnhaus in Kaltenbrunn Risse, vermutlich auf-
grund LKWs, sichtbar geworden sind. Kann im Zuge der laufenden Baumaßnahmen der 
Teer zum Gebäude geschnitten werden, damit das Haus nicht mit der Straße verbunden 
ist?  

Die Gemeinde hat ihr Einverständnis bereits erklärt, dass der Schnitt durchgeführt werden 
darf. Das von der Gemeinde beauftrage Ing.-Büro bezweifelt jedoch einen Nutzen. 

 

Matthias Schorn erkundigt sich weiter, wie die Planungen bei dem Wehr in Lahm aussehen. 

Die Dichtigkeit des Wehrs wird von der Gemeinde überprüft. 

 

Matthias Bauer fragt an, wann die tote Pappel in Kaltenbrunn beseitigt wird.  

Dieser wird gefällt werden, sobald der nebenstehende Acker abgedroschen ist. 
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Hannes Porzelt weist daraufhin hin, dass die Ortshinweistafel in Kaltenbrunn aus seiner 
Sicht schlecht wahrnehmbar ist und gereinigt werden muss.  

Die Hinweistafel darf aus verkehrssicherheitsgründen nicht auf die andere Straßenseite ge-
stellt werden. Diese wird natürlich im Zuge der turnusmäßigen Schilderreinigung auch mit-
geputzt.  

 

Andreas Liebermann bemängelt, dass trotz eines entgegenstehenden Beschlusses die Apo-
theke ein Schild aufgehängt hat.  

Dieses wird von der Gemeinde geduldet. Eine sichere Aufhängung wird noch erfolgen. 

 

Norbert Köhler beantragt einen Spiegel an der Scheune bei seinem Anwesen anzubringen. 

Dies soll bei der nächsten Verkehrschaos geprüft werden. 

 

Stefanie Schmidt erkundigt sich, ob die Telekommasten bei Büdenhof entfernt werden.  

Nach Auskunft der Telekom werden die Kabel noch entfernt. Auch die Masten sollen aus 
Verkehrssicherheitsgründen entfernt werden. 

 

Norbert Köhler fragt, ob bei der Ortsverbindungsstraße nach Stadel ein Parkverbot besteht. 

Dies wird bestätigt. 

 

Hannes Porzelt regt an, die Uferbefestigung in Herreth nochmals zu befestigen. Norbert 
Köhler ergänzt, dass das Rohr bei den Glascontainern verengt werden sollte. 

 

 

 
 


